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Abkürzungsverzeichnis 

ARAP  Aktive Rechnungsabgrenzung 

AZ  Auszahlungen 

EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO  Gemeindeordnung 

HGH  Heiligen-Geist-Hospital 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

JJK  St. Johannis-Jungfrauenkloster  

RPA  Rechnungsprüfungsamt 

SIE  SeniorInnenEinrichtung der Hansestadt Lübeck 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2015. 

Dieser wurde im Januar 2021 vom Bürgermeister unterzeichnet. Weitere Prüfungsunterlagen wurden 

während der Prüfung, die hauptsächlich von September 2022 bis November 2022 stattfand, bereit-

gestellt.  
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 

Die Anlagen Nr. 9200192 

und -193 sind keine Wohn-

bauten und in die sonstigen 

Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen. 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu erstellen-

den JA vorgesehen. 

Im August 2019 erfolgte die 

Umbuchung zum 01.01.2019.  

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in den 

Jahren 2000-2004 aus dem 

Vermögenshaushalt wurden 

keine ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (November 2022) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für diverse 

Maßnahmen Zuwendungen 

erhalten, die Sonderposten 

wurden jedoch nicht bilan-

ziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (November 2022) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

Altersteilzeit-

Rückstellung 

Die Rückstellung wurde um 

ca. 27 TEUR zu hoch gebildet. 

Eine Korrektur ist nicht 

beabsichtigt, da der Fall 

im Wirtschaftsjahr 2015 

abgeschlossen wurde. 

Der Restbuchwert 2015 der 

Rückstellung beträgt 0 TEUR. 

JA 2010 

Kunst-

gegenstände 

Die Pilgerhalle (Anlage 

9200314, 491 TEUR) hätte bei 

den Gebäuden ausgewiesen 

werden müssen. 

 

 Die Anlage wurde im 

Buchungsjahr 2016 umge-

bucht zu den sonstigen 

Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäuden. 

AZ für die 

Gewährung von 

Ausleihungen / 

Fremde Finanz-

mittel 

Bei Umbuchungen zwischen 

Forderungs- und Verbindlich-

keitenkonten wurden auch 

Finanzrechnungskonten ange-

sprochen, sodass diese zu 

hoch ausgewiesen sind. 

Solche Sachverhalte 

sollen zukünftig im 

Anhang erläutert werden. 

Durch die laufende 

Optimierung von 

Buchungsvorgängen 

wurde diese Problematik 

in den nächsten JA ver-

ringert. 

Im Rahmen der Prüfung des 

JA 2015 konnten wir keine 

wesentlichen Feststellungen 

mehr treffen. 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem Eigen-

kapital konnte der Nachweis, 

dass das Stiftungsvermögen 

erhalten wurde, nicht 

erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur Gliede-

rung des Stiftungs-

kapitals steht noch aus. 

(siehe 4.1.5) 

 

Der Ausweis des Eigenkapitals 

bedarf aus Sicht des RPA 

weiterhin der Überarbeitung.  
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Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

JA 2011 

AZ für die 

Gewährung von 

Ausleihungen 

Der Ausweis des Zuschusses 

an die Stiftung JJK in der 

Kontengruppe 78 AZ aus 

Investitionstätigkeit ist nicht 

korrekt. 

Der Zuschuss erfolgt nur 

noch bis 2016. Der Aus-

weis wird zukünftig im 

Anhang erläutert. 

Der Ausweis wurde im Anhang 

erläutert. 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2015 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

27. November 2014 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 geprüft wurden, sind: 

 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonst. unbebaute Grund-

stücke), 

 Wohnbauten, 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 
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 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Rückstellungen 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

 Sonstige Verbindlichkeiten sowie 

 Passive Rechnungsabgrenzung 

 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenart 034 451.113 EUR 1.838.455 EUR 

Im Berichtsjahr wurde die Sanierung der Kobergfassade der Kirchenhalle des Heiligen-Geist-Hospitals 

abgeschlossen. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonder-

posten (siehe Tz. 5.1.6) und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.2) statt. Der 

Umbuchungsbetrag beträgt hierfür 1.409 TEUR. Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion 

des § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik als Herstellungskosten, da 2014 für die Maßnahme Spenden in 

Höhe von insgesamt 346 TEUR eingingen. Die Fertigstellung der Kobergfassade konnte anhand der 

Protokolle nachgewiesen werden. Die Umbuchung und der Ausweis der Kobergfassade sind nicht zu 

beanstanden. 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontengruppe 09 713.497 EUR 190.402 EUR 

Die geleisteten Anzahlungen betreffen die im Jahr 2015 begonnenen Sanierungsarbeiten am Langhaus. 

Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonderposten (siehe Tz. 4.1.6) 

und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.2) statt. Die Aufwendungen gelten gemäß 

der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik als Herstellungskosten, da 2015 für die 

Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 388 TEUR eingingen. Belege wurden stichprobenweise ein-

gesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonderposten und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen 

statt. 
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 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenart 179 10.746.442 EUR 457.053 EUR 

Das im Vorjahr unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen ausgewiesene Darlehen in Höhe von 

10.100 TEUR ist im Jahr 2015 an die Stiftung zurückbezahlt worden. Die Einzahlungen sind ordnungs-

gemäß in der Finanzrechnung dargestellt. Eine Erläuterung ist im Anhang erfolgt, eine Erläuterung im 

Lagebericht, dass damit eine Verbesserung der Liquiditätslage verbunden ist, wäre wünschenswert.  

Unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen ist ein Darlehen an die Stiftung St. Johannis-

Jungfrauenkloster aus Zuschuss für einen Verlustausgleich in Höhe von 329 TEUR ausgewiesen. Gegen-

über dem Vorjahr betrug die AZ 107 TEUR, der tatsächliche Verlustausgleich 55 TEUR. Der über-

schießende Betrag ist entsprechend zurückgezahlt. Die Ein- und Auszahlungen konnten mit der Finanz-

rechnung abgestimmt werden (Konto AZ 786 bzw. EZ 686). 

Die übrigen sonstigen privatrechtlichen Forderungen konnten uns durch Einsicht in die Abrechnungen 

nachgewiesen werden. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontengruppe 18 2.449.191 EUR 11.704.299 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto. Erhebliche Konto-

bewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2015 lag vor. Bean-

standungen haben sich nicht ergeben. Der Anstieg resultiert aus der Festlegung von Geldern auf einem 

Festgeldkonto in Höhe von 9.500 TEUR. 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den ermittelten Aktiv- und Passivwerten. Das RPA hat diesen Aus-

weis seit dem ersten JA 20101 bemängelt und um eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, 

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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in der das gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Ver-

waltung unterbreitete 2020 der Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine 

Reaktion des Innenministeriums steht noch aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenart 231 346.250 EUR 729.854 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von Vermögensgegen-

ständen als Sonderposten zu aktivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung der Kobergfassade 2014 

insgesamt 346 TEUR sowie im Jahr 2015 388 TEUR von diversen Spendern an Mitteln. Der Sonderposten 

wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit den investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Groß-

teil der Summe wurden die Belege eingesehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der 

Fertigstellung der Kobergfassade wurden die Zuschüsse hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer der 

Fassade abgeschrieben.  

Für vorangegangene Prüfungen wird auf die Tabelle in Tz. 2 verwiesen. Das RPA geht von der Unvollstän-

digkeit dieses Bilanzpostens aus. 

 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt.  

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wichtige Positionen, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 geprüft 

wurden, sind 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

 Kostenerstattungen und Umlagen, 

 Sonstige ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, 

 Personalaufwendungen, 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

 Bilanzielle Abschreibungen, 

 Transferaufwendungen sowie 

 Finanz- und Zinsergebnis. 
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenarten 441, 442, 446 871.835 EUR 885.388 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzten sich im Wesentlichen aus folgenden Konten zusammen: 

4411000 Mieten und Pachten 592.934 EUR 

4411001 Erträge aus Erbbaurecht (Erbbauzinsen) 271.932 EUR 

Die Mieten erhielt die Stiftung hauptsächlich für das Gebäude am Koberg (291 TEUR von den SIE für das 

Alten- und Pflegeheim, für die Gastronomie, die Rechtsanwaltskanzlei und den Weihnachtsmarkt). Die 

Pachten bestanden vor allem aus den Zahlungen für die Stiftsgüter und die Kleingärten (zusammen 195 

TEUR). 

Die zugehörigen EZ (Kontenarten 641, 642 und 646) waren stimmig. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhal-

tungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fortge-

schriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht bereits im 

Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 

 Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenart 686 156.869 EUR 10.154.693 EUR 

Die Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter betreffen die Tilgung eines kurzfristigen 

Darlehens der Hansestadt Lübeck. Wir verweisen hierfür zu unseren Ausführungen zu den sonstigen 

privatrechtlichen Forderungen im Abschnitt 4.1.3. 
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

 31.12.2014 31.12.2015 

Kontenart 785 -630.245 EUR -1.015.528 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Sanierung der Kobergfassade sowie des Langhauses 

zurück. 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nachvollzogen. Der 

Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen korrekt. Die Aufwendungen 

für die Fassadensanierung gelten aufgrund der erhaltenen Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-

Doppik als Herstellungskosten. Die AZ wurden mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 07.01.2021 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Durch den Verlust des Wirtschaftsjahres 2015 in Höhe von 44 TEUR wird sich nach Beschluss der Bürger-

schaft die Freie Rücklage um diesen Betrag vermindern. Das Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht angegriffen. Wir weisen vorsorglich darauf 

hin, dass bei weiteren Verlusten das Stiftungskapital und damit das Stiftungsvermögen angegriffen wird, 

sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein. Neben der 

Förderung des Alten- und Pflegeheims Heiligen-Geist-Hospital gewährte die Stiftung Zuwendungen an 

die Stiftung JJK zur Defizitabdeckung (2015: 55 TEUR, 2014: 6 TEUR).  
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Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 1: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

Der Jahresüberschuss 2014 (5 TEUR) ist nach Beschlussfassung der Bürgerschaft anteilig der freien und 

der Zweckrücklage zugeführt worden. Der Jahresfehlbetrag 2015 von 44 TEUR soll 2016 der freien Rück-

lage entnommen werden. 

 

6 Zusammenfassung 

 

Sonderposten  Bei den Sonderposten wurden bereits in der Prüfung der EB wesentliche 

Fehler vom RPA festgestellt. Von der Verwaltung wurden bisher dort keine 

EB-Korrekturen durchgeführt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 

dass der JA insoweit fehlerhaft ist. 

Mittelverwendung Die Prüfung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel hat 

keine Einwendungen ergeben.  

Die wesentlichen Prüfungsfeststellungen des Prüfungsberichts wurden mit den Abteilungen Bilanzen 

(Bereich Haushalt und Steuerung) und Stiftungsverwaltung (Bereich Wirtschaft und Liegenschaften) 

besprochen. Aufgrund der geringen Feststellungen sehen wir von einer Stellungnahme ab. Unabhängig 

davon bleibt es der Verwaltung anheimgestellt, sich schriftlich zu den Bemerkungen zu äußern. Das RPA 

wird den Jahresabschluss im Rechnungsprüfungsausschuss darstellen. 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist sowie 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2016. 

Dieser wurde im Januar 2021 vom Bürgermeister unterzeichnet. Weitere Prüfungsunterlagen wurden 

während der Prüfung, die hauptsächlich von September bis November 2022 stattfand, bereitgestellt. 
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der Ver-

waltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 

Die Anlagen Nr. 9200192 

und -193 sind keine Wohn-

bauten und in die sonstigen 

Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen. 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu 

erstellenden JA vorgesehen. 

Im August 2019 erfolgte die 

Umbuchung zum 

01.01.2019.  

Aktive Rechnungs-

abgrenzung (ARAP) 

Für Zuwendungen in den 

Jahren 2000-2004 aus dem 

Vermögenshaushalt 

wurden keine ARAP 

gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (November 2022) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für diverse 

Maßnahmen Zuwendungen 

erhalten, die Sonderposten 

wurden jedoch nicht bilan-

ziert. 

Der Vorgang befindet sich 

in Klärung. 

Bisher (November 2022) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

JA 2010 

Kunstgegenstände Die Pilgerhalle (Anlage 

9200314, 491 TEUR) hätte 

bei den Gebäuden ausge-

wiesen werden müssen. 

 

 Die Anlage wurde im 

Buchungsjahr 2016 umge-

bucht zu den sonstigen 

Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäuden. 

(Siehe 4.1.3) 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem Eigen-

kapital konnte der Nach-

weis, dass das Stiftungs-

vermögen erhalten wurde, 

nicht erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur 

Gliederung des Stiftungs-

kapitals steht noch aus. 

(siehe 4.1.6) 

Der Ausweis des Eigen-

kapitals bedarf aus Sicht 

des RPA weiterhin der 

Überarbeitung.  

 

 

JA 2011 

AZ für die 

Gewährung von 

Ausleihungen 

Der Ausweis des 

Zuschusses an die Stiftung 

JJK in der Kontengruppe 78 

AZ aus Investitionstätigkeit 

ist nicht korrekt. 

Der Zuschuss erfolgt nur 

noch bis 2016. Der Ausweis 

wird zukünftig im Anhang 

erläutert. 

Der Ausweis wird im 

Anhang erläutert. 
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3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2016 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

26. November 2015 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 geprüft wurden, sind: 

 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonst. unbebaute Grund-

stücke), 

 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Fertige Erzeugnisse und Waren, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen, 

 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Rückstellungen 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

 Sonstige Verbindlichkeiten sowie 

 Passive Rechnungsabgrenzung. 
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 Wohnbauten 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontenart 031 7.367.288 EUR 6.911.657 EUR 

Die Veränderungen bei den Wohnbauten betreffen eine veränderte Zuordnung einer Aufzugsanlage im 

Schrankhaus von 156 TEUR in die Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 1.2.6). Die plan-

mäßigen Abschreibungen betragen 319 TEUR. 

Die Umbuchungen konnten insgesamt nachvollzogen werden, wir konnten keine Beanstandungen fest-

stellen. 

 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontenart 034 1.838.455 EUR 2.313.225 EUR 

Die Veränderungen bei den Wohnbauten betreffen eine veränderte Zuordnung der Pilgerhalle in der 

Gröpelgrube (491 TEUR) von den Kunstgegenständen (Pos. 1.2.5). Die planmäßigen Abschreibungen 

betragen 54 TEUR. 

Die Umbuchungen konnten insgesamt nachvollzogen werden, wir konnten keine Beanstandungen fest-

stellen. 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontengruppe 06 5.048.273 EUR 4.557.284 EUR 

Wir verweisen auf die vorangegangenen Ausführungen unter 4.1.2. 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontengruppe 09 190.402 EUR 1.129.836 EUR 

Die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau betreffen die Sanierung des Langhauses. Die Zugänge 

wurden in Stichproben hinsichtlich Zurechnung zum Objekt und Zurechnung zum betreffenden 
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Wirtschaftsjahr geprüft. Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 

GemHVO-Doppik als Herstellungskosten, da 2016 für die Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 94 

TEUR eingingen. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonder-

posten (siehe Tz. 4.1.7) und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.1) statt. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontengruppe 18 11.704.299 EUR 11.226.541 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto sowie ein Festgeld-

konto von 9.500 TEUR. Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung 

zum 31.12.2016 lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den ermittelten Aktiv- und Passivwerten. Das RPA hat diesen Aus-

weis seit dem ersten JA 20101 bemängelt und um eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, 

in der das gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Ver-

waltung unterbreitete 2020 der Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine 

Reaktion des Innenministeriums steht noch aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontenart 231 729.854 EUR 811.187 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von Vermögensgegen-

ständen als Sonderposten zu aktivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung der Kobergfassade sowie 

des Langhauses in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 734 TEUR sowie im Jahr 2016 95 TEUR von 

diversen Spendern an Mitteln. Der Sonderposten wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit den 

investiven EZ abgeglichen, für den Großteil der Summe wurden die Belege eingesehen. Beanstandungen 

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertigstellung der Kobergfassade werden die Zuschüsse künftig 

hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer der Fassade abgeschrieben.  

Für vorangegangene Prüfungen wird auf Tabelle 1 (Tz. 2) verwiesen. Das RPA geht von der Unvollstän-

digkeit dieses Bilanzpostens aus. 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wichtige Positionen, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 geprüft 

wurden, sind: 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

 Öffentlich-rechtliche Umlagen, 

 Kostenerstattungen und Umlagen, 

 Sonstige ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, 

 Personalaufwendungen, 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

 Bilanzielle Abschreibungen, 

 Transferaufwendungen sowie 

 Finanz- und Zinsergebnis. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontenarten 441, 442, 446 885.388 EUR 904.238 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzten sich im Wesentlichen aus folgenden Konten zusammen: 

4411000 Mieten und Pachten 589.091 EUR 

4411001 Erträge aus Erbbaurecht (Erbbauzinsen) 272.563 EUR 

Die Mieten erhielt die Stiftung hauptsächlich für das Gebäude am Koberg (278 TEUR von den 

SeniorInnenEinrichtungen für das Alten- und Pflegeheim, für die Gastronomie, die Rechtsanwaltskanzlei 

und den Weihnachtsmarkt). Die Pachten bestanden vor allem aus den Zahlungen für die Stiftsgüter und 

die Kleingärten (zusammen 203 TEUR). 
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Die zugehörigen EZ (Kontenarten 641, 642 und 646) waren stimmig. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhal-

tungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fortge-

schriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht bereits im 

Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 

 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

Kontenart 785 1.015.528 EUR 968.051 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Sanierung des Langhauses zurück (939 TEUR). 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nachvollzogen. Der 

Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen korrekt. Die Aufwendungen 

für die Fassadensanierung gelten aufgrund der erhaltenen Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-

Doppik als Herstellungskosten. Die AZ wurden mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 07.01.2021 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

  

52 von 242 in Zusammenstellung



 

 

Seite 12 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Durch den Verlust des Wirtschaftsjahres 2016 in Höhe von 61 TEUR wird sich nach Beschluss der Bürger-

schaft die Freie Rücklage um diesen Betrag vermindern. Das Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht angegriffen. Wir weisen vorsorglich darauf 

hin, dass bei weiteren Verlusten das Stiftungskapital und damit das Stiftungsvermögen angegriffen wird, 

sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein. Neben der 

Förderung des Alten- und Pflegeheims Heiligen-Geist-Hospital gewährte die Stiftung Zuwendungen an 

die Stiftung JJK zur Defizitabdeckung (2016: 7 TEUR, 2015: 55 TEUR). Im Jahr 2016 wurde die Verlust-

übernahme letztmalig vorgenommen.  

Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 1: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

Der Jahresfehlbetrag 2015 (44 TEUR) ist nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der freien Rücklage ent-

nommen worden. Der Jahresfehlbetrag von 61 TEUR soll 2017 der freien Rücklage entnommen werden. 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist sowie 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2017. 

Dieser wurde im Januar 2021 vom Bürgermeister unterzeichnet. Die weiteren Prüfungsunterlagen 

wurden während der Prüfung, die hauptsächlich von September 2022 bis November 2022 stattfand, 

bereitgestellt. 
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 

Die Anlagen Nr. 

9200192 und -193 sind 

keine Wohnbauten und 

in die sonstigen Dienst-, 

Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen. 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu 

erstellenden JA vorge-

sehen. 

Im August 2019 erfolgte 

die Umbuchung zum 

01.01.2019.  

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in 

den Jahren 2000-2004 

aus dem Vermögens-

haushalt wurden keine 

ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen erhalten, 

die Sonderposten 

wurden jedoch nicht 

bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

JA 2010 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem 

Eigenkapital konnte der 

Nachweis, dass das 

Stiftungsvermögen 

erhalten wurde, nicht 

erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur 

Gliederung des 

Stiftungskapitals steht 

noch aus. (siehe 4.1.4) 

Der Ausweis des Eigen-

kapitals bedarf aus 

Sicht des RPA weiterhin 

der Überarbeitung.  

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2017 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

24.11.2016 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 geprüft wurden, sind: 

 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonst. unbebaute Grund-

stücke), 

 Wohnbauten, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Vorräte, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 

 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Rückstellungen 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

 Sonstige Verbindlichkeiten sowie 

 Passive Rechnungsabgrenzung. 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontengruppe 09 1.129.836 EUR 2.274.972 EUR 

Die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau betreffen die Sanierung des Langhauses. Die Zugänge 

wurden in Stichproben hinsichtlich Zurechnung zum Objekt und Zurechnung zum betreffenden 

Wirtschaftsjahr geprüft. Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 

GemHVO-Doppik als Herstellungskosten, da 2017 für die Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 

488 TEUR eingingen. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonder-

posten (siehe Tz. 4.1.5) und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.2) statt. 
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 Sonstige Ausleihungen 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontengruppe 13 0 EUR 95.279 EUR 

Die Ausleihung betrifft ein Annuitätendarlehen mit einem Ursprungsbetrag von 100 TEUR für den Aus-

bau der von Obernwohlde aus zum Stiftsgut „Krumbecker Hof“ führenden Privatstraße. Das Darlehen 

hat eine Laufzeit von zehn Jahren beginnend mit der Auszahlung an den Darlehensnehmer. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontengruppe 18 11.226.541 EUR 11.321.514 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto sowie ein Festgeld-

konto von 9.700 TEUR. Im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte eine Neuanlage bei einem weiteren Kreditinstitut. 

Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2017 lag vor. 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den ermittelten Aktiv- und Passivwerten. Das RPA hat diesen Aus-

weis seit dem ersten JA 20101 bemängelt und um eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, 

in der das gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Ver-

waltung unterbreitete 2020 der Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine 

Reaktion des Innenministeriums steht noch aus. 

  

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontenart 231 811.187 EUR 1.285.416 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von Vermögens-

gegenständen als Sonderposten zu passivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung der Kobergfassade 

sowie des Langhauses in den Jahren 2014 bis 2017 insgesamt 829 TEUR von diversen Spendern sowie im 

Jahr 2017 488 TEUR aus Fördermitteln. Der Sonderposten wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit 

den investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der Summe wurden die Belege einge-

sehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertigstellung der Kobergfassade werden 

die Zuschüsse künftig hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer der Fassade abgeschrieben.  

Für vorangegangene Prüfungen wird auf Tabelle 1 (Tz. 2) verwiesen. Das RPA geht von der Unvoll-

ständigkeit dieses Bilanzpostens aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontenart 232 0 EUR 600.000 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuweisungen für die Herstellung von Vermögens-

gegenständen als Sonderposten zu passivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung des Langhauses 

Jahr 2017 600 TEUR aus Fördermitteln. Der Sonderposten wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit 

den investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der Summe wurden die Belege einge-

sehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt.  

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wichtige Positionen, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 geprüft 

wurden, sind 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

 Kostenerstattungen und Umlagen, 

 Sonstige ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, 

 Personalaufwendungen, 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
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 Bilanzielle Abschreibungen sowie 

 Finanz- und Zinsergebnis. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontenarten 441, 442, 446 904.238 EUR 956.434 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzten sich im Wesentlichen aus folgenden Konten zusammen: 

4411000 Mieten und Pachten 639.752 EUR 

4411001 Erträge aus Erbbaurecht (Erbbauzinsen) 274.323 EUR 

Die Mieten erhielt die Stiftung hauptsächlich für das Gebäude am Koberg (292 TEUR von den 

SeniorInnenEinrichtungen für das Altenpflegeheim, für die Gastronomie, die Rechtsanwaltskanzlei und 

den Weihnachtsmarkt). Die Pachten bestanden vor allem aus den Zahlungen für die Stiftsgüter und die 

Kleingärten (zusammen 231 TEUR). 

Die zugehörigen EZ (Kontenarten 641, 642 und 646) waren stimmig. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanz-

buchhaltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fort-

geschriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht bereits im 

Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 

 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontenart 681 94.916 EUR 1.088.484 EUR 

Die EZ betreffen nahezu ausschließlich die Sanierung des Langhauses (1.078 TEUR). 

Die Belege zur Sanierung des Langhauses wurden eingesehen und der Zahlungseingang nachgeprüft. 

Die Buchung erfolgte vollumfänglich als Sonderposten. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zu 

den Sonderposten (4.1.5 und 4.1.6). 
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

 31.12.2016 31.12.2017 

Kontenart 785 968.051 EUR 1.226.316 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Sanierung des Langhauses zurück (1.145 TEUR). 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nachvollzogen. Der 

Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen korrekt. Die Aufwendungen 

für die Fassadensanierung gelten aufgrund der erhaltenen Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-

Doppik als Herstellungskosten. Die AZ wurden mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 07.01.2021 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 133 TEUR wird nach Beschluss der 

Bürgerschaft der Freien und Zweckrücklage anteilig zugeführt. Das Stiftungskapital und das Stiftungs-

kapital aus Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht angegriffen. Wir weisen vor-

sorglich darauf hin, dass bei künftigen Verlusten das Stiftungskapital und damit das Stiftungsvermögen 

angegriffen wird, sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein.  

Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 
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Tabelle 1: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

2017 294.347 61.183 0 233.164 627.123 0 0 627.123 

Der Jahresfehlbetrag 2016 (61 TEUR) ist der freien Rücklage entnommen worden. Der Jahresüberschuss 

2017 von 133 TEUR soll 2018 anteilig der Freien und der Zweckrücklage zugeführt werden. 

6 Zusammenfassung 

 

Sonderposten  Bei den Sonderposten wurden bereits in der Prüfung der EB wesentliche 

Fehler vom RPA festgestellt. Von der Verwaltung wurden bisher dort keine 

EB-Korrekturen durchgeführt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 

dass der JA insoweit fehlerhaft ist. 

Mittelverwendung Die Prüfung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel hat 

keine Einwendungen ergeben.  

Die wesentlichen Prüfungsfeststellungen des Prüfungsberichts wurden mit den Abteilungen Bilanzen 

(Bereich Haushalt und Steuerung) und Stiftungsverwaltung (Bereich Wirtschaft und Liegenschaften) 

besprochen. Aufgrund der geringen Feststellungen sehen wir von einer Stellungnahme ab. Unabhängig 

davon bleibt es der Verwaltung anheimgestellt, sich schriftlich zu den weiteren Bemerkungen zu äußern. 

Das RPA wird den Jahresabschluss im Rechnungsprüfungsausschuss darstellen. 
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt  

März 2023 

 

 

 

 

  

 

 

Heiligen-Geist-Hospital

Stiftung
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Abkürzungsverzeichnis 

ARAP  Aktive Rechnungsabgrenzung 

AZ  Auszahlungen 

EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO  Gemeindeordnung 

HGH  Heiligen-Geist-Hospital 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2018. 

Dieser wurde im Juni 2022 vom Bürgermeister unterzeichnet. Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden 

im September 2022 bzw. während der Prüfung, die hauptsächlich von September 2022 bis November 

2022 stattfand, bereitgestellt.  
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 
Die Anlagen Nr. 

9200192 und -193 sind 

keine Wohnbauten und 

in die sonstigen Dienst-, 

Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen. 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu 

erstellenden JA vorge-

sehen. 

Im August 2019 erfolgte 

die Umbuchung zum 

01.01.2019. 

 

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in 

den Jahren 2000-2004 

aus dem Vermögens-

haushalt wurden keine 

ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen erhalten, 

die Sonderposten 

wurden jedoch nicht 

bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

JA 2010 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem 

Eigenkapital konnte der 

Nachweis, dass das 

Stiftungsvermögen 

erhalten wurde, nicht 

erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur 

Gliederung des 

Stiftungskapitals steht 

noch aus. (siehe 4.1.4). 

Der Ausweis des Eigen-

kapitals bedarf aus 

Sicht des RPA weiterhin 

der Überarbeitung.  

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2018 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

30. November 2017 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 geprüft wurden, sind: 

 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonst. unbebaute Grund-

stücke), 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten, Sonstige Dienst-, Geschäfts- 

und Betriebsgebäude) 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Fertige Erzeugnisse und Waren, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 

 Sonstige Vermögensgegenstände, 

 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,  

 Sonstige Verbindlichkeiten sowie 

 Passive Rechnungsabgrenzung 

 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontengruppe 09 2.274.972 EUR 3.902.027 EUR 

Die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau betreffen die Sanierung des Langhauses. Die Zugänge 

wurden in Stichproben hinsichtlich Zurechnung zum Objekt und Zurechnung zum betreffenden 

Wirtschaftsjahr geprüft. Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 

GemHVO-Doppik als Herstellungskosten, da 2018 für die Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 
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818 TEUR eingingen. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonder-

posten (siehe Tz. 4.1.5) und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.2) statt. 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontenart 179 156.078 EUR 6.559 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr durch die vollständige 

Tilgung von der Stiftung „St. Johannis-Jungfrauenkloster“ in Höhe von 149 TEUR verringert. Wir haben die 

Rückzahlungen geprüft und bereits in den Vorjahren mit den angefallenen Verlusten abgestimmt. Wir 

konnten keine Beanstandungen feststellen. Der verbleibende Betrag betrifft einen Anspruch aus der 

laufenden Geschäftsentwicklung und wurde von uns aus Wesentlichkeitsgründen nicht weiter geprüft. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontengruppe 18 11.321.514 EUR 11.503.434 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto sowie ein Festgeld-

konto von 9.700 TEUR. Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung 

zum 31.12.2018 lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den Aktiv- und Passivwerten. Das RPA hat diesen Ausweis seit dem 

ersten JA 20101 bemängelt und um eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, in der das 

gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Verwaltung 

unterbreitete 2020 der Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine Reaktion 

des Innenministeriums steht noch aus. 

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontenart 231 1.285.416 EUR 2.089.655 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von Vermögens-

gegenständen als Sonderposten zu passivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung der Kobergfassade 

sowie des Langhauses in den Jahren 2014 bis 2017 insgesamt 1.318 TEUR sowie im Jahr 2018 818 TEUR 

von diversen Spendern an Mitteln. Der Sonderposten wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit den 

investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der Summe wurden die Belege eingesehen. 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertigstellung der Kobergfassade wurden die 

Zuschüsse hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer der Fassade abgeschrieben. Die Fertigstellung des 

Langhauses war Ende 2018 noch nicht abgeschlossen 

Für vorangegangene Prüfungen wird auf Tabelle 1 (Tz. 2) verwiesen. Das RPA geht von der Unvoll-

ständigkeit dieses Bilanzpostens aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontenart 232 600.000 EUR 1.000.000 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuweisungen für die Herstellung von Vermögensge-

genständen als Sonderposten zu aktivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung des Langhauses im Jahr 

2017 600 TEUR sowie im Jahr 2018 weitere 400 TEUR aus Fördermitteln. Der Sonderposten wurde mit 

der Anlagenbuchhaltung und mit den investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der 

Summe wurden die Belege eingesehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertig-

stellung des Langhaueses werden die Zuschüsse hierfür künftig ratierlich über die Nutzungsdauer der 

Fassade abgeschrieben.  

 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. Eine systematische Prüfung mit Schwerpunkten ist mangels Erkennt-

nisse aus den Vorjahren nicht mehr erfolgt. 
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4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fortge-

schriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen geprüften Positionen der Finanzrechnung dargestellt, privat-

rechtliche Leistungsentgelte und AZ für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht systematisch geprüft. 

 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontenart 681 1.088.484 EUR 1.218.829 EUR 

Die EZ betreffen die Sanierung der Kobergfassade (TEUR 819) sowie die des Langhauses (400 TEUR). 

Die Belege zur Sanierung des Langhauses wurden eingesehen und der Zahlungseingang nachgeprüft. 

Die Buchung erfolgte vollumfänglich als Sonderposten. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zu 

den Sonderposten (4.1.5 und 4.1.6 

 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kontenart 785 1.226.316 EUR 1.638.300 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Sanierung des Langhauses zurück (1.145 TEUR). 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nachvollzogen. Der 

Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen korrekt. Die Aufwendungen 

für die Sanierung gelten aufgrund der erhaltenen Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik 

als Herstellungskosten. Die AZ wurden mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  
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4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 24.06.2022 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 76 TEUR wird nach Beschluss der Bürger-

schaft der Freien und Zweckrücklage anteilig zugeführt. Das Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht angegriffen. Wir weisen vorsorglich darauf 

hin, dass bei künftigen Verlusten das Stiftungskapital und damit das Stiftungsvermögen angegriffen wird, 

sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein.  

Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 
 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

2017 294.347 61.183 0 233.164 627.123 0 0 627.123 

2018 233.164 0 44.391 277.555 627.123 0 88.782 715.905 
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Abkürzungsverzeichnis 

ARAP  Aktive Rechnungsabgrenzung 
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EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO  Gemeindeordnung 

HGH  Heiligen-Geist-Hospital 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2019. 

Dieser wurde im Juni 2022 vom Bürgermeister unterzeichnet. Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden 

während der Prüfung, die hauptsächlich von September 2022 bis November 2022 stattfand, bereit-

gestellt. 
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 

Die Anlagen Nr. 

9200192 und -193 sind 

keine Wohnbauten und 

in die sonstigen Dienst-, 

Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen. 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu 

erstellenden JA vorge-

sehen. 

Im August 2019 erfolgte 

die Umbuchung zum 

01.01.2019.  

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in 

den Jahren 2000-2004 

aus dem Vermögens-

haushalt wurden keine 

ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen erhalten, 

die Sonderposten 

wurden jedoch nicht 

bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

JA 2010 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem 

Eigenkapital konnte der 

Nachweis, dass das 

Stiftungsvermögen 

erhalten wurde, nicht 

erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur 

Gliederung des 

Stiftungskapitals steht 

noch aus. (siehe 4.1.5) 

Der Ausweis des Eigen-

kapitals bedarf aus 

Sicht des RPA weiterhin 

der Überarbeitung.  

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2019 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

29. November 2018 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 

1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 geprüft wurden, sind: 

 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonst. unbebaute Grund-

stücke), 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Fertige Erzeugnisse und Waren, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 

 Sonstige Vermögensgegenstände, 

 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

 Sonstige Verbindlichkeiten sowie 

 Passive Rechnungsabgrenzung. 

 Wohnbauten 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 031 6.273.607 EUR 3.200.285 EUR 

Im Berichtsjahr erfolgte aufgrund von Feststellungen des RPA für die Eröffnungsbilanz die Umbuchungen 

der Anlagen 9200192 und -193, da diese keine Wohnbauten darstellen, in die Bilanzposition sonstige 

Geschäfts- und Betriebsgebäude. Die Restbuchwerte der umgebuchten Wohnbauten betrugen 

3.037 TEUR zum 01.01.2019.  

Damit sind die Feststellungen des RPA umgesetzt worden. 
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 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 034 2.208.674 EUR 9.289.425 EUR 

Wir verweisen auf die Ausführungen unter Tz. 4.1.1 und 4.1.3. 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 09 3.902.027 EUR 0 EUR 

Die geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau betrafen die Sanierung des Langhauses. Die Zugänge 

wurden in Stichproben hinsichtlich Zurechnung zum Objekt und Zurechnung zum betreffenden 

Wirtschaftsjahr geprüft. Aufgrund der Fertigstellung der Sanierung ist im Wirtschaftsjahr 2019 ein 

Gesamtbetrag der von 4.413 TEUR in die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Wohnbauten umgebucht 

worden. Die Zugänge sowie die Umbuchungen sind nicht zu beanstanden. 

Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik als 

Herstellungskosten, da 2019 für die Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 147 TEUR eingingen. 

Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit den Sonderposten (siehe Tz. 4.1.6) 

und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe Tz. 4.3.2) statt. 

 Liquide Mittel 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 18 11.503.434 EUR 11.457.592 EUR 

Die Stiftung verfügt über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto sowie ein Festgeldkonto von 9.700 

TEUR. Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2019 

lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 31.12.2018 31.12.2019 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den Aktiv- und Passivwerten. Das RPA hat diesen Ausweis seit dem 

ersten JA 20101 bemängelt und um eine sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, in der das 

gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Verwaltung 

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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unterbreitete 2020 der Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine Reaktion 

des Innenministeriums steht noch aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 231 2.089.655 EUR 2.208.326 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von Vermögensgegen-

ständen als Sonderposten zu passvieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung der Kobergfassade sowie 

des Langhauses in den Jahren 2014 bis 2018 insgesamt 2.136 TEUR sowie im Jahr 2019 148 TEUR von 

diversen Spendern an Mitteln. Der Sonderposten wurde mit der Anlagenbuchhaltung und mit den 

investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der Summe wurden die Belege eingesehen. 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertigstellung der Kobergfassade sowie ab 2019 

des Langhauses werden die Zuschüsse hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer abgeschrieben.  

Für vorangegangene Prüfungen wird auf Tabelle 1 (Tz. 2) verwiesen. Das RPA geht von der Unvoll-

ständigkeit dieses Bilanzpostens aus. 

 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 232 1.000.000 EUR 991.666 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuweisungen für die Herstellung von Vermögens-

gegenständen als Sonderposten zu passivieren. Die Stiftung erhielt für die Sanierung des Langhauses im 

Jahr 2017 600 TEUR sowie im Jahr 2018 weitere 400 TEUR aus Fördermitteln. Der Sonderposten wurde 

mit der Anlagenbuchhaltung und mit den investiven EZ (siehe Tz. 4.3.1) abgeglichen, für den Großteil der 

Summe wurden die Belege eingesehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Im Zuge der Fertig-

stellung des Langhauses wurden die Zuschüsse hierfür ratierlich über die Nutzungsdauer abgeschrieben. 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. Eine systematische Prüfung mit Schwerpunkten ist mangels 

Erkenntnissen aus den Vorjahren nicht mehr erfolgt. 
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4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fort-

geschriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen, geprüften Positionen der Finanzrechnung dargestellt; privat-

rechtliche Leistungsentgelte und AZ für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht systematisch geprüft. 

 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 681 1.218.829 EUR 147.761 EUR 

Die EZ betreffen ausschließlich die Sanierung des Langhauses. 

Die Belege zur Sanierung des Langhauses wurden eingesehen und der Zahlungseingang nachgeprüft. 

Die Buchung erfolgte vollumfänglich als Sonderposten. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zu 

den Sonderposten (4.1.6). 

 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenart 785 1.638.300 EUR 560.305 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Sanierung des Langhauses zurück (511 TEUR). 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nachvollzogen. Der 

Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen korrekt. Die Aufwendungen 

für die Sanierung gelten aufgrund der erhaltenen Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik 

als Herstellungskosten. Die AZ wurden mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 24.06.2022 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Durch den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 104 TEUR wird sich nach Beschluss 

der Bürgerschaft die Freie Rücklage um diesen Betrag vermindern. Das Stiftungskapital und das 

Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht angegriffen. Wir weisen 

vorsorglich darauf hin, dass bei weiteren Verlusten das Stiftungskapital und damit das Stiftungs-

vermögen angegriffen wird, sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein.  

Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

 

Tabelle 1: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellun

g 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 
 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 
173.43

8 
173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 
171.53

6 
344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 
167.92

2 
447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

2017 294.347 61.183 0 233.164 627.123 0 0 627.123 

2018 233.164 0 44.391 277.555 627.123 0 88.782 715.905 

2019 277.555 0 25.416 302.971 715.905 0 50.833 766.738 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ARAP  Aktive Rechnungsabgrenzung 

EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO  Gemeindeordnung 

HGH  Heiligen-Geist-Hospital 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 

und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist sowie 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgeführt. Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Zweigniederlassung Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten September bis November 2022.  

 

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungs-

zweck ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten 

und Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 

2020. Dieser wurde im Juni 2022 vom Bürgermeister unterzeichnet. Die weiteren Prüfungsunterlagen 

wurden während der Prüfung, die hauptsächlich von Oktober 2022 bis November 2022 stattfand, 

bereitgestellt.   
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2 Vorjahre 

 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in 

den Jahren 2000-2004 

aus dem Vermögens-

haushalt wurden keine 

ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im 

Zuge von EB-

Korrekturen umge-

setzt. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen 

erhalten, die Sonder-

posten wurden jedoch 

nicht bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (November 2022) 

ist keine Korrektur 

erfolgt. 

JA 2010 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem 

Eigenkapital konnte 

der Nachweis, dass 

das Stiftungs-

vermögen erhalten 

wurde, nicht erbracht 

werden. 

Eine Antwort des 

Innenministeriums zur 

Gliederung des 

Stiftungskapitals steht 

noch aus. (siehe 4.1.5) 

Der Ausweis des 

Stiftungsvermögens 

wurde entsprechend 

des Vorschlags der 

Hansestadt Lübeck 

umgesetzt. 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2020 in der Sitzung der Bürgerschaft am 26. 

September 2019 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 
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1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wichtige Posten 

der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 geprüft wurden, sind: 

 

 Grünflächen sowie sonst. unbebaute Grundstücke, 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten, Sonstige Dienst-, Geschäfts- 

und Betriebsgebäude) 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Vorräte, 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 

 Sonstige Vermögensgegenstände, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen, 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich und 

 Sonstige Verbindlichkeiten. 

 Ackerland 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenart 022 428.819 EUR 496.857 EUR 

Im Berichtsjahr wurde im Rahmen einer Flurbereinigung ein Grundstücksteil (Flöthwiese) gegen ein 

anderes (Mühlenfeld in Lankau) hingegeben. Der Ansatz des neu getauschten Grundstücks erfolgte mit 

dem Zeitwert des weggetauschten Grundstücks (71 TEUR) und steht in Übereinstimmung mit § 41 Abs. 2 

GemHVO.   
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 Wald, Forst 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenart 023 145.067 EUR 1.990 EUR 

Im Berichtsjahr erfolgte aufgrund der forstwirtschaftlichen Nutzung eine Umbuchung des Baum-

bestands von der Bilanzposition Wald, Forst in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Überein-

stimmung mit den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen. Die Umgliederung ist nicht zu bean-

standen. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontengruppe 18 11.457.592 EUR 11.989.672 EUR 

Die Stiftung verfügt über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto sowie ein Festgeldkonto von 9.700 

TEUR. Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2020 

lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Stiftungskapital  

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Konto 2009010 9.711.417 EUR 24.982.449 EUR 

Das RPA hat im Prüfungsbericht für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 eine Überarbeitung des Aus-

weises angemahnt, die im vorliegenden Jahresabschluss umgesetzt wurde. Das Stiftungskapital setzt sich 

gemäß der Stiftungssatzung aus dem Grundbesitz (Hospital, Stiftsgüter Albsfelde, Behlendorf und 

Krummbeck, landwirtschaftlichen Streuparzellen, Dauerkleingartenanlagen, Erbbaugrundstücke), aus 

Kapitalvermögen und aus kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen zusammen.  

In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt der 

Eröffnungsbilanz zum 31.12.2009 identifiziert: 

 

Unbebaute Grundstücke 646 TEUR 

Bebaute Grundstücke 9.634 TEUR 

Infrastrukturvermögen 39 TEUR 

Kunstgegenstände 5.030 TEUR 

Anzahlungen, Anlagen im Bau      466 TEUR 

Summe 15.815 TEUR 
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Angesetzt wurde der Höchstbetrag aus dem Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied in Höhe von 

15.319 TEUR, so dass sich ein vorläufiger Betrag von 25.030 TEUR ergibt. Hiervon wurde ein Betrag von 

41 TEUR mangels Zugehörigkeit zum Stiftungsvermögen in eine neu gebildete Allgemein Rücklage und 

ein weiterer Betrag von 6 TEUR in die Freie Rücklage umgegliedert. 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Konto 2009011 15.318.693 EUR 0 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelte es sich um den bei der Erstellung der EB 

ermittelten Differenzbetrag zwischen den Aktiv- und Passivwerten. Im Zuge der Anpassung des Stiftungs-

kapitals im Wirtschaftsjahr 2020 wurde dieser Posten anhand des von der Verwaltung unterbreiteten 

Vorschlags in das Stiftungskapital umgegliedert. 

 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. Eine systematische Prüfung mit Schwerpunkten ist mangels Erkennt-

nissen aus den Vorjahren nicht mehr erfolgt. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fort-

geschriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen, geprüften Positionen der Finanzrechnung dargestellt; privat-

rechtliche Leistungsentgelte und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht 

systematisch geprüft. 

 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenart 682 0 EUR 71.000 EUR 
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Die ausgewiesenen EZ betreffen den Tausch eines Grundstückes für einen Flächenausgleich. Beide 

Parteien waren sich über den Wert des weggetauschten und hingegebenen Grundstücks einig. Mangels 

baren Vorgangs ist ein Ausweis in der Finanzrechnung unzulässig. 

 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

Kontenart 782 0 EUR 71.000 EUR 

Wir verweisen auf die vorherigen Ausführungen unter 4.3.1. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundeliegenden Unterlagen überein.  

 

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 24.06.2022 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt 

damit belegt, dass sich das Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) 

nicht veränderte. 

Durch den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 176 TEUR werden sich nach 

Beschluss der Bürgerschaft das Stiftungskapital, die Freie Rücklage und die Zweckrücklage erhöhen. Das 

Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied werden in diesem Abschluss nicht 

angegriffen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei künftigen Verlusten das Stiftungskapital und 

damit das Stiftungsvermögen angegriffen wird, sofern keine anderen Maßnahmen beschlossen und 

umgesetzt werden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein.  
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Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 1: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

2017 294.347 61.183 0 233.164 627.123 0 0 627.123 

2018 233.164 0 44.391 277.555 627.123 0 88.782 715.905 

2019 277.555 0 25.416 302.971 715.905 0 50.833 766.738 

2020 302.971 104.259 0 204.930 766.738 0 0 766.738 

Der Jahresfehlbetrag 2019 (104 TEUR) ist der Freien Rücklage entnommen worden. Der Jahresüberschuss 

2020 von 176 TEUR soll 2021 anteilig der Freien Rücklage und der Zweckrücklage und dem Stiftungs-

kapital zugeführt werden. 
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